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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.1994

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1991 §1 Z1;

AsylG 1991 §14 Abs4;

AVG §45 Abs2;

Rechtssatz

Auf Grund der nicht im Einklang mit den Ausführungen anläßlich der Einvernahme des Asylwerbers bei seinem ersten

Aufenthalt in Österreich stehenden bzw gesteigerten Angaben im Asylverfahren durfte die Behörde dem Asylwerber

(hier: türkischer Staatsangehöriger) die Glaubwürdigkeit versagen.

Schlagworte

freie Beweiswürdigung
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